
Der APV beschließt: Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 33 und gleichzeitig 
die 49. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Eitorf wird gefasst. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren nach dem Baugesetzbuch entsprechend der 
Entwurfsvariante A1 des Planungsbüros WeSt nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 
vorzunehmen. 


